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Verpflichtung zur elektronischen Übermittlung von Jahressteuererklä-
rungen über ELSTER – Neuregelung ab 2012

Anlage: Merkblatt (2 Seiten)

Sehr geehrte Damen und Herren,

erstmals ab dem Veranlagungszeitraum 2011 sind Bürgerinnen und Bürger

mit Gewinneinkünften verpflichtet, ihre Steuererklärungen elektronisch an

das Finanzamt zu übermitteln. Dies betrifft die Einkünfte aus Land- und

Forstwirtschaft, aus Gewerbetrieb und aus freiberuflicher bzw. selbstständi-

ger Tätigkeit.

In der Anlage übersende ich Ihnen hierzu das Merkblatt „Verpflichtung zur

elektronischen Übermittlung von Jahressteuererklärungen - Neuregelungen

ab 2012“ der Steuerverwaltungen des Bundes und der Länder. Es enthält

eine kurze Beschreibung der Neuregelung sowie nützliche Hinweise.

Ich bitte Sie, dieses Merkblatt in geeigneter Weise Ihren Mitgliedern bekannt

zu geben.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
Christian Bähr
Ministerialrat
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